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1. Fragestellung 

Die USA stuften die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC)1 bereits im April 2021 als internatio-
nale Terrororganisation ein.2 Ferner stehen die Revolutionsgarden als Organisation und einzelne 
ihrer Mitglieder wegen Menschenrechtsverletzungen und wegen des iranischen Nuklearpro-
gramms schon jetzt unter diversen Sanktionen der UN und der EU, so unter anderem durch die 
Verordnung (EU) Nr. 267/2012 des Rates vom 23. März 2012 über restriktive Maßnahmen gegen 
Iran.3 

Die EU hatte im Dezember 2001 erstmals restriktive Maßnahmen gegen Personen und Organisati-
onen verhängt, die an terroristischen Handlungen beteiligt waren („EU-Terroristenliste“).4 Der 
Rat könnte nun einen Beschluss fassen, solche oder vergleichbare restriktive Maßnahmen auch 
gegen die Islamischen Revolutionsgarden zu erlassen.5 Es stellt sich die Frage, ob solche restrikti-
ven Maßnahmen („EU-Terroristenliste“) über die bereits bestehenden Sanktionen hinausgehen 
würden. Im Ergebnis ist dies wohl zu verneinen.  

2. Vergleich  

2.1. Übersicht 

Stellt man die gegen die Revolutionsgarden bereits ergriffenen Maßnahmen (Verordnung (EU) 
Nr. 267/2012) etwaigen künftigen Maßnahmen gegen die Revolutionsgarden wegen terroristischer 
Handlungen (Verordnung (EG) Nr. 2580/2001, „EU-Terroristenliste“) gegenüber, ergibt sich das 
folgende Bild: 

Verordnung (EU) Nr. 267/2012 Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 

Einfrieren von Geldern und sonstigen Ver-
mögenswerten. 

Einfrieren von Geldern und sonstigen Ver-
mögenswerten. 

 

1 IRGC: Islamic Revolutionary Guard Corps (deutsch: Islamische Revolutionsgarde; auch: Armee der Wächter der 
islamischen Revolution; kurz auch: Sepâh oder Pasdaran). 

2 https://de.usembassy.gov/de/listung-der-iranischen-revolutionsgarde/. 

3 https://www.consilium.europa.eu/de/policies/sanctions-against-iran/timeline-eu-sanctions-against-iran/; 
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/sanctions-against-iran/; https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/?uri=celex%3A32010D0413#ntr1-L_2010195DE.01003901-E0001; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX:02012R0267-20231018. 

4 Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 des Rates vom 27. Dezember 2001 über spezifische, gegen bestimmte Personen 
und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus, https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32001R2580 (Umsetzung der Resolution 1373 (2001) des VN-Si-
cherheitsrates); siehe auch: https://www.consilium.europa.eu/de/policies/fight-against-terrorism/sanctions-
against-terrorism/. 

5  Siehe zu den wirtschaftlichen Folgen eines solchen Beschlusses WD 5 – 3000 – 085/24, Sanktionen gegen den 
Iran.  

https://de.usembassy.gov/de/listung-der-iranischen-revolutionsgarde/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/sanctions-against-iran/timeline-eu-sanctions-against-iran/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/sanctions-against-iran/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32010D0413#ntr1-L_2010195DE.01003901-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32010D0413#ntr1-L_2010195DE.01003901-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02012R0267-20231018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02012R0267-20231018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32001R2580
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32001R2580
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/fight-against-terrorism/sanctions-against-terrorism/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/fight-against-terrorism/sanctions-against-terrorism/
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Verbot, Gelder oder wirtschaftliche Ressour-
cen zur Verfügung zu stellen. 

Verbot, Gelder oder wirtschaftliche Ressour-
cen bereitzustellen. 

 
Der Wortlaut beider Maßnahmen ist im Anhang im Detail gegenübergestellt. Ein wesentlicher, 
offensichtlicher Unterschied ist hieraus nicht ersichtlich.  

Berichten zufolge kontrollieren die Revolutionsgarden einen erheblichen Teil der iranischen 
Wirtschaft.6 Daher wirken sich insbesondere folgende Maßnahmen gegen den Staat Iran wohl 
mittelbar auch auf die Revolutionsgarden aus:  

Verordnung (EU) Nr. 267/2012 Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 

Handel: 

– Verbot des Waffenexports in den Iran; 

– Ausfuhrverbot für Waren mit doppeltem 
Verwendungszweck und für Waren, die 
im Rahmen der Urananreicherung ver-
wendet werden könnten; 

– Einfuhrverbot für Rohöl, Erdgas, petro-
chemische Erzeugnisse und Erdölerzeug-
nisse; 

– Verbot des Verkaufs und der Lieferung 
von Schlüsselausrüstung, die im Energie-
sektor verwendet wird; 

– Verbot des Verkaufs und der Lieferung 
von Gold, anderen Edelmetallen und Di-
amanten; 

– Verbot in Bezug auf bestimmte Mari-
neausrüstung; 

– Verbot in Bezug auf bestimmte Software. 

Keine Maßnahmen 

Verkehrssektor: 

– Verhinderung des Zugangs zu EU-Flug-
häfen für iranische Frachtflüge; 

Keine Maßnahmen 

 

6   Genaue Zahlen sind aus offenen Quellen nicht ersichtlich, siehe z. B.: Kontrolle über ein bis zwei Drittel (Stand 
2010), https://www.theguardian.com/world/2010/feb/15/financial-power-revolutionary-guard; „Revolutionary 
Guards are believed to control as much as 20 to 30 percent of the Iranian economy“, 
https://www.france24.com/en/asia-pacific/20230530-why-the-eu-s-sanctions-on-iran-s-revolutionary-guards-
won-t-bite; „stark an Großprojekten beteiligt“, https://www.bpb.de/themen/naher-mittlerer-os-
ten/iran/40128/erdoel-klientelpolitik-sanktionen-irans-soziooekonomische-entwicklung/#footnote-target-16; 
„Genaue Statistiken und Daten dazu fehlen“, https://www.dw.com/de/was-ist-irans-revolutionsgarde/a-
64453930. 

https://www.theguardian.com/world/2010/feb/15/financial-power-revolutionary-guard
https://www.france24.com/en/asia-pacific/20230530-why-the-eu-s-sanctions-on-iran-s-revolutionary-guards-won-t-bite
https://www.france24.com/en/asia-pacific/20230530-why-the-eu-s-sanctions-on-iran-s-revolutionary-guards-won-t-bite
https://www.bpb.de/themen/naher-mittlerer-osten/iran/40128/erdoel-klientelpolitik-sanktionen-irans-soziooekonomische-entwicklung/#footnote-target-16
https://www.bpb.de/themen/naher-mittlerer-osten/iran/40128/erdoel-klientelpolitik-sanktionen-irans-soziooekonomische-entwicklung/#footnote-target-16
https://www.dw.com/de/was-ist-irans-revolutionsgarde/a-64453930
https://www.dw.com/de/was-ist-irans-revolutionsgarde/a-64453930
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– Verbot von Wartungs- und Serviceleis-
tungen an iranischen Frachtflugzeugen 
oder an Schiffen, die verbotene Materia-
lien oder Waren befördern. 

 
Insoweit ist gut vertretbar, die bestehenden Sanktionen als weitergehender anzusehen im Ver-
gleich zu etwaigen Maßnahmen nach der EU-Terroristenliste.  

2.2. EU-Terroristenliste (Verordnung (EG) Nr. 2580/2001) 

Nach den am 11. September 2001 verübten Terroranschlägen verhängte die EU erstmals restrik-
tive Maßnahmen gegen Personen und Organisationen, die an terroristischen Handlungen betei-
ligt waren. Mit dieser „Terroristenliste“ setzte die EU die Resolution 1373 (2001) des Sicherheits-
rates der Vereinten Nationen um. Grundlage der Terroristenliste ist die Verordnung (EG) 
Nr. 2580/20017 über spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete rest-
riktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus. Die Sanktionen umfassen:  

– das Einfrieren von Geldern und sonstigen Vermögenswerten, 

– das Verbot, Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen direkt oder indirekt bereitzustellen. 

Umfang und Details etwaiger künftiger Maßnahmen gegen die Revolutionsgarden hingen vom 
Wortlaut der verabschiedeten Verordnung ab. So ähnelt z. B. der Wortlaut der Verordnung (EU) 
Nr. 2024/386 (Sanktionen gegen die Hamas)8 in Teilen eher der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 
als der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001. 

2.3. Verordnung (EU) Nr. 267/2012   

Die Verordnung (EU) Nr. 267/20129 ist gestützt auf den Beschluss 2012/35/GASP10 des Rates vom 
23. Januar 2012. Sie steht im Kontext der Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, 
wonach der Iran die Anreicherung von Uran zur nuklearen Proliferation einstellen muss. Zu den 
Sanktionen gehören unter anderem  

– das Einfrieren von Geldern und sonstigen Vermögenswerten, 

– das Verbot, Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen unmittelbar oder mittelbar zur Verfü-
gung zu stellen. 

 

7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02001R2580-20240221. 

8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02024R0386-20240119. 

9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32012R0267. 

10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32012D0035. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02001R2580-20240221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02024R0386-20240119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32012R0267
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012D0035
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Diese Sanktionen wirken ausdrücklich auch gegen die Revolutionsgarden und ihre Mitglieder. 
Ferner sieht die Verordnung eine Reihe wirtschaftlicher Sanktionen gegen den Iran als Staat vor.  
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Anhang 

Die folgende Tabelle stellt wesentliche Elemente finanzieller Sanktionen nach beiden Verordnungen im Wortlaut gegenüber 
(jeweils aktuelle konsolidierte Fassung). Die hier vorgenommenen Hervorhebungen im Fettdruck interpretieren und vereinfa-
chen die im Detail erheblich weitergehende Komplexität eines solchen Vergleichs.  

Verordnung (EU) Nr. 267/2012 Verordnung (EG) Nr. 2580/2001  

Artikel 1 Artikel 1 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck […] 
„Gelder“ �nanzielle Vermögenswerte und Vorteile jeder Art, die Fol-
gendes einschließen, aber nicht darauf beschränkt sind: [Au�istung 
der Punkte i bis vii]. 
[…] 
„wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhängig 
davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweg-
lich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber für 
den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet 
werden können; 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestim-
mungen: […] 
„Gelder, andere �nanzielle Vermögenswerte und wirtschaftliche Res-
sourcen“ sind Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie 
materiell oder immateriell und beweglich oder unbeweglich sind 
und wie sie erworben wurden, sowie Rechtsdokumente und Urkun-
den in jeder Form, auch in elektronischer oder digitaler Form, zum 
Nachweis des Eigentums oder der Beteiligung an diesen Vermögens-
werten, unter anderem Bankkredite, Reiseschecks, Bankschecks, 
Zahlungsanweisungen, Anteile, Wertpapiere, Obligationen, Wechsel 
und Akkreditive. 

Artikel 23 Artikel 2 

 (1)   Sofern nicht eine Ausnahme nach Artikel 5 oder 6 vorliegt, 

(1)   Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die Eigen-
tum oder Besitz der in Anhang VIII aufgeführten Personen, Organisa-
tionen und Einrichtungen sind oder von diesen gehalten oder kon-
trolliert werden, werden eingefroren. In Anhang VIII sind die vom 
VN-Sicherheitsrat oder vom Sanktionsausschuss nach Nummer 12 
der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats, Nummer 7 der 
Resolution 1803 (2008) des VN-Sicherheitsrats oder Nummer 11, 12 
oder 19 der Resolution 1929 (2010) des VN-Sicherheitsrats benann-
ten Personen, Organisationen und Einrichtungen aufgeführt. 

a)  werden alle Gelder, andere �nanzielle Vermögenswerte und wirt-
schaftliche Ressourcen, die einer in der Liste nach Artikel 2 Absatz 3 
aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, Vereinigung oder 
Körperschaft gehören oder in deren Eigentum stehen oder von ihr 
verwahrt werden, eingefroren; 
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(2)   Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die Eigen-
tum oder Besitz der in Anhang IX aufgeführten Personen, Organisati-
onen und Einrichtungen sind oder von diesen gehalten oder kontrol-
liert werden, werden eingefroren. In Anhang IX sind die natürlichen 
und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen aufge-
führt, in Bezug auf die festgestellt wurde, dass sie im Sinne von Arti-
kel 20 Absatz 1 Buchstaben b und c des Beschlusses 2010/413/GASP 
des Rates 

 

a)  an den proliferationsrelevanten nuklearen Tätigkeiten Irans oder 
der Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen durch Iran be-
teiligt sind, direkt damit in Verbindung stehen oder Unterstützung 
dafür bereitstellen, auch durch die Beteiligung an der Beschaffung 
verbotener Güter und Technologien, oder im Eigentum oder unter 
der Kontrolle einer solchen Person, Organisation oder Einrichtung 
stehen – auch durch unerlaubte Mittel – oder in ihrem Namen oder 
auf ihre Anweisung handeln;  

i)  natürliche Personen, die eine terroristische Handlung begehen 
oder zu begehen versuchen oder sich an deren Begehung beteiligen 
oder diese erleichtern; 

b)  natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein-
richtungen sind, die diese Verordnung, den Beschluss 
2010/413/GASP des Rates oder die Resolutionen 1737 (2006), 1747 
(2007), 1803 (2008) und 1929 (2010) des VN-Sicherheitsrats umgan-
gen oder verletzt haben oder einer in der Liste aufgeführten Person, 
Organisation oder Einrichtung bei einer solchen Umgehung oder 
Verletzung behilflich waren; 

ii) juristische Personen, Vereinigungen oder Körperschaften, die eine 
terroristische Handlung begehen oder zu begehen versuchen oder 
sich an deren Begehung beteiligen oder diese erleichtern; 

c)  Mitglieder des Korps der Islamischen Revolutionsgarde sind oder 
juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Ei-
gentum oder unter der Kontrolle des Korps der Islamischen Revoluti-
onsgarde oder eines oder mehrerer seiner Mitglieder stehen, oder na-
türliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtun-
gen sind, die in ihrem Namen handeln oder natürliche oder juristi-
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen sind, die Versi-
cherungs- oder sonstige wesentliche Dienstleistungen für den Korps 
der Islamischen Revolutionsgarde oder für Einrichtungen erbringen, 

iv)  natürliche oder juristische Personen, Vereinigungen oder Körper-
schaften, die im Namen oder auf Anweisung einer oder mehrerer der 
unter Ziffer i) oder ii) genannten natürlichen oder juristischen Perso-
nen, Vereinigungen oder Körperschaften handeln. 



 
 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 5 - 3000 - 093/24 

Seite 10 

die in dessen Eigentum oder unter dessen Kontrolle stehen oder in 
dessen Namen handeln; 

d)  sonstige Personen, Organisationen oder Einrichtungen sind, die 
die iranische Regierung beispielsweise materiell, logistisch oder fi-
nanziell unterstützen, oder Organisationen, die in ihrem Eigentum 
oder unter ihrer Kontrolle stehen, oder Personen, die mit ihnen in 
Verbindung stehen;  

 

e)  juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen sind, die 
im Eigentum oder unter der Kontrolle der Islamic Republic of Iran 
Shipping Lines (IRISL) stehen oder natürliche oder juristische Perso-
nen, Organisationen oder Einrichtungen sind, die in ihrem Namen 
handeln, oder natürliche oder juristische Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen sind, die Versicherungs- oder sonstige wesentli-
che Dienstleistungen für die Islamic Republic of Iran Shipping Lines 
oder für Einrichtungen erbringen, die in dessen Eigentum oder unter 
dessen Kontrolle stehen oder in dessen Namen handeln.  

iii)  juristische Personen, Vereinigungen oder Körperschaften, die im 
Eigentum oder unter der Kontrolle einer oder mehrerer der unter Zif-
fer i) oder ii) genannten natürlichen oder juristischen Personen, Ver-
einigungen oder Körperschaften stehen, oder 

Aufgrund der Verpflichtung, die Gelder und wirtschaftlichen Res-
sourcen der IRISL und der im Eigentum oder unter der Kontrolle der 
IRISL stehenden benannten Organisationen einzufrieren, ist es ver-
boten, Schiffe, die im Eigentum der IRISL oder dieser Organisationen 
stehen oder von dieser bzw. diesen gechartert sind, in Häfen der Mit-
gliedstaaten zu be- und zu entladen. 

Die Verpflichtung, die Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen der 
IRISL und der im Eigentum oder unter der Kontrolle der IRISL ste-
henden benannten Organisationen einzufrieren, erfordert weder die 
Beschlagnahme oder das Festhalten von im Eigentum dieser Organi-
sationen stehenden Schiffen oder deren Ladung, sofern diese Ladung 
Dritten gehört, noch das Festhalten der von ihnen unter Vertrag ge-
nommenen Mannschaft. 
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(3) Den in Anhang VIII und IX aufgeführten natürlichen und juristi-
schen Personen, Organisationen und Einrichtungen dürfen weder 
unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen 
zur Verfügung gestellt werden oder zugutekommen. 

[Abs. 1 lit.] b) werden weder direkt noch indirekt Gelder, andere �-
nanzielle Vermögenswerte und wirtschaftliche Ressourcen für eine 
in der Liste nach Artikel 2 Absatz 3 aufgeführte natürliche oder juris-
tische Person, Vereinigung oder Körperschaft oder zu ihren Gunsten 
bereitgestellt. 

(4) Unbeschadet der in den Artikeln 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 28b und 
29 vorgesehenen Ausnahmeregelungen ist es verboten, den in den 
Anhängen VIII und IX aufgeführten natürlichen oder juristischen 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen spezialisierte Nach-
richtenübermittlungsdienste für den Zahlungsverkehr zu erbringen, 
die für den Austausch von Finanzdaten verwendet werden. 

[Abs.] (2) Sofern nicht eine Ausnahme nach Artikel 5 oder 6 vorliegt, 
ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen für eine in der Liste 
nach Artikel 2 Absatz 3 aufgeführte natürliche oder juristische Per-
son, Vereinigung oder Körperschaft oder zu ihren Gunsten untersagt. 

(5) Die Anhänge VIII und IX enthalten die vom Sicherheitsrat oder 
vom Sanktionsausschuss angegebenen Gründe für die Aufnahme der 
betreffenden Personen, Organisationen und Einrichtungen in die 
Liste. 

(3) Der Rat erstellt, überprüft und ändert einstimmig und im Ein-
klang mit Artikel 1 Absätze 4, 5 und 6 des Gemeinsamen Stand-
punkts 2001/931/GASP die Liste der dieser Verordnung unterfallen-
den Personen, Vereinigungen oder Körperschaften. In dieser Liste 
sind aufgeführt: […] 

 
*** 
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